
 

VISCOM

UV-Filter-Film 2mil

Artikelnummer: PSOAV-UVR152-31
transparent, 69 µm, glänzend, 152.4 cm, 31 lfm, Klarer Acrylat-Kleber druckempfindlich

Polyesterfolie, 69 µm

glasklar, neutral und nicht reflektierend

ca. 87 % Lichtdurchlässigkeit

Haltbarkeit bis 12 Jahre

Zertifiziert nach DIN EN 13501-1

Technische Informationen

Produktname Sonnenschutzfolie indoor UV Filter Film glasklar
 

Material hochtransparente Polyesterfolie
 

Hersteller Avery
 

Anwendungsort indoor
 

Farbe transparent
 

Gefahrgut Nein
 

Funktionsdauer ca. 12 Jahre
 

Kerndurchmesser 3 ''
 

Lichtdurchlässigkeit 87 %
 

Mindestverklebetemperatur 8 °C
 

Technische Wärmereduzierung ca. 18 %
 

Materialstärke 69 µm
 

Lange Artikelnummer PSOAV-UVR152-31
 

Oberfläche glänzend
 

Artikelbezeichnung 1 UV-Filter-Film 2mil
 

Artikelbezeichnung 2 glasklar
 

Artikelbezeichnung 3 indoor
 

Rollenbreite 152.4 cm
 

Rollenlänge 31 lfm
 

Folienkleber Klarer Acrylat-Kleber druckempfindlich
 

Ha�ungsausschluss

Stand: 12.2025 <br><br>Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Ha�ungsansprüche gegen
den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerha�er und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...
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